
nur durch eine völlige Abkehr vom historischen Den
ken und die Zuflucht in apologetische Verkehrungen 
des Geschichtsprozesses begründen (S. 47 ff.).
Klenners durch umfassendes Quellenmaterial belegte 
und begründete Analyse bietet Vielfältiges an Ansatz
punkten auch für eine Theorie des sozialistischen Rechts. 
Er macht deutlich, daß die Reine Rechtslehre nicht nur 
hinter Marx und Lenin, die von Kelsen nicht zur Kennt
nis genommen — und wohl auch nie begriffen worden 
sind —, zurückgeht, sondern auch der Hegelschen Dia
lektik Verständnis- und hilflos gegenübersteht. Die 
Reine Rechtslehre verstößt gegen solche Grunderkennt
nisse Hegels, daß das Recht historischen Charakter hat, 
daß die Vernunft den Verstand in sich aufzuheben ver
mag (also daß auch auf rechtstheoretischem Feld exakt 
mit exakten Methoden gemessen werden kann, was 
meßbar ist), daß auch das Denken über das Recht klas
senmäßig begründet ist (S. 29 f.) und nicht zuletzt, daß 
mit der bewußten Anerkennung der Dialektik die Mauer 
zwischen Sein und Sollen zerfällt. Hier muß, so wie es 
Marx tat, materialistisches Rechtsdenken seinen Aus
gang nehmen.
Die Auseinandersetzung mit dem Rechtspositivismus 
aller Schattierungen ist von großer Bedeutung. Er, der 
kein Wertmaß anerkennt, bietet jedoch nur Maß für 
seine eigene vernichtende Bewertung, nicht aber für die 
Bewertung marxistisch-leninistischen Rechtsdenkens. 
Wer die Normativität sozialistischen Rechts mit dem 
Hinweis auf den Rechtspositivismus ablehnt, hat nicht 
nur wenig davon begriffen, sondern geht ihm — wenn 
auch mit negatorischem Vorzeichen — auf den Leim. 
Nicht in der Normativität des Rechts, sondern in dem 
von aller Wirklichkeit verabsolutierenden Normativis
mus liegt die UnWissenschaftlichkeit der Reinen Rechts
lehre. Soweit sie normenlogische Untersuchungen vor
angetrieben hat, besitzt sie durchaus einen konstruk
tiven Aspekt; und gerade dieser ist es, der sie selbst ad 
absurdum führt (S. 13). Klenners Schrift widerlegt die 
Reine Rechtslehre. Sie macht ihre restaurative, an mo
nopolkapitalistischen Interessen orientierte Funktion 
und ihre wissenschaftliche Haltlosigkeit deutlich. Die 
Arbeit hat einen konstruktiven Aspekt, indem sie auf 
dem Wege der Analyse und zum Zweck der Verurtei
lung der Reinen Rechtslehre jene Ausgangspunkte 
rechtstheoretischen Denkens sichtbar macht, die durch 
den Rechtspositivismus verdreht und verunstaltet, aber 
um so wichtiger für die sich weiterentwickelnde marxi
stisch-leninistische Rechtswissenschaft sind.

Dr. Jürgen M a r t e n ,
Hochschule für Ökonomie, Berlin

Im August erscheint im Staatsverlag der DDR:
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